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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

219 Ordnungsbehördliche Verordnung zur Fest-
 setzung des Überschwemmungsgebietes für 
 den Baarbach (Gewässerkennziffer 3148) 
 von der Mündung in den Axtbach bis km 
 10,9 und für den Beilbach (Gewässerkenn-
 ziffer 3146) von der Mündung in den Axt-
 bach bis km 8,1 - Überschwemmungsge-
 bietsverordnung "Baarbach, Beilbach" 

 

Aufgrund 

- der §§ 76 - 78 des Gesetzes zur Ordnung des 
 Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - 
 WHG -), Neubekanntmachung vom 31.07.2009 
 (BGBl. I S. 2585), 

- der §§ 12, 25, 27 bis 30, 33 und 34 des Ge-
 setzes über Aufbau und Befugnisse der Ord-
 nungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - 
 OBG -), Neubekanntmachung vom 13.05.1980 
 (GV. NRW S. 528/SGV. NRW 2060) und 

- § 1 in Verbindung mit Nr. 23.65 der Anlage 2 
 der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz 
 (ZustVU) vom 11.12.2007 (GV. NRW. S. 662, 
 ber. S. 282), 

jeweils in der zurzeit geltenden Fassung, ergeht folgende 
ordnungsbehördliche Verordnung: 

 

§ 1 

Grundlage 

Gemäß § 76 WHG sind die Gebiete zwischen ober-
irdischen Gewässern und Deichen oder Hochufern und 
sonstige Gebiete, die bei Hochwasser überschwemmt 
oder durchflossen oder für Hochwasserentlastung oder 
Rückhaltung beansprucht werden, als Überschwem-
mungsgebiete festzusetzen. Für Gewässer, die in der vor-
läufigen Erstbewertung gemäß der europäischen Hoch-
wasserrisikomanagement-Richtlinie als Gebiete mit signi-
fikantem Hochwasserrisiko bestimmt wurden, muss diese 
Festsetzung der Überschwemmungsgebiete bis zum 
22.12.2013 erfolgen. Zu diesen sog. Risikogebieten zäh-
len der Baarbach und der Beilbach (Erlass des Minis-
teriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 19.09.2011, AZ IV5-4290-37674). 

Für den Baarbach (Gewässerkennziffer 3148) von der 
Mündung in den Axtbach bis km 10,9 und für den 
Beilbach (Gewässerkennziffer 3146) von der Mündung in 
den Axtbach bis km 8,1 wird das Überschwemmungs-
gebiet neu festgesetzt. 

Das Festsetzungsverfahren wurde unter Beteiligung der 
Öffentlichkeit ordnungsgemäß durchgeführt. 
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§ 2 

Räumlicher Geltungsbereich 

Das Überschwemmungsgebiet betrifft die gemäß § 3 
zeichnerisch dargestellten und erläuterten Flächen beider-
seits der Gewässer Baarbach und Beilbach im Bereich der 
Städte Warendorf, Ennigerloh und Oelde und der Ge-
meinde Beelen, die bei einem 100-jährlichen Hoch-
wasserereignis überschwemmt oder durchflossen oder die 
für Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht 
werden. Diese Flächen stellen das Überschwemmungs-
gebiet im Sinne des § 76 WHG dar. Bei größeren 
Hochwasserereignissen kann es auch zu einer Über-
flutung von Gebieten außerhalb des festgesetzten Über-
schwemmungsgebietes kommen. 

Die Gewässer selbst und ihre Ufer gehören nicht zum 
Überschwemmungsgebiet. 

 

§ 3 

Darstellung des Überschwemmungsgebiets 

Das Überschwemmungsgebiet ist in der beigefügten 
Übersichtskarte (im Maßstab 1 : 25.000) und 7 Lage-
plänen (im Maßstab 1 : 5000 - Deutsche Grundkarte) 
blau (Schrägschraffur) gekennzeichnet. Übersichtskarte 
und Lagepläne sind Bestandteile dieser Verordnung und 
mit Zugehörigkeitsvermerk versehen. 

Die Gewässer selber sind zur besseren Darstellung und 
Lesbarkeit der Karten ebenfalls blau dargestellt. Damit 
wird auch berücksichtigt, dass naturnahe Gewässer im 
Laufe der Geltungsdauer dieser Verordnung aus eigen-
dynamischer Entwicklung heraus ihre Ufer verändern 
können. 

Im Bereich von gewässerkreuzenden Brücken, Durch-
lässen etc. ist in den Karten die Abgrenzung der Was-
seroberfläche (unterhalb von Brückenkonstruktionen etc.) 
blau dargestellt. Dies bedeutet, dass die Überflutungs-
sicherheit der Straßen und Brücken aus den Karten nicht 
abgelesen werden kann. Informationen hierüber liegen 
bei den zuständigen Behörden (insbesondere Bau- und 
Wasserbehörden, Straßenbauverwaltungen) vor. 

 

§ 4 

Auslegung 

Diese Verordnung und die gemäß § 3 dazugehörenden 
Unterlagen liegen vom Tage des Inkrafttretens (§ 8) an 
während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht 
kostenlos bei folgenden Behörden aus: 

1. Städte Warendorf, Ennigerloh, Oelde, Ge-
 meinde Beelen 

2. Landrat des Kreises Warendorf, Untere 
 Wasserbehörde 

3. Bezirksregierung Münster, Obere Wasserbe-
 hörde 

Zusätzlich können die Verordnung und das Über-
schwemmungsgebiet auch im Internet unter 
www.brms.nrw.de eingesehen werden. 

 

 

 

§ 5 

Schutzbestimmungen innerhalb des 
Überschwemmungsgebiets 

Für Handlungen / Maßnahmen im Überschwemmungs-
gebiet sind die Regelungen des § 78 WHG in der jeweils 
geltenden Fassung zu beachten. Damit gelten in allen 
festgesetzten Überschwemmungsgebieten im Regierungs-
bezirk Münster die gleichen Regelungen, Restriktionen 
etc.. 

Von diesen Regelungen können teilweise Ausnahmen 
zugelassen werden. Für die notwendige Erteilung von 
Befreiungen / Genehmigungen ist die unter § 4 genannte 
Untere Wasserbehörde zuständig. 

Die Festsetzungen dieser Überschwemmungsgebietsver-
ordnung sollen nachrichtlich in betroffene Flächen-
nutzungs- und Bebauungspläne nach dem Baugesetzbuch 
übernommen und bei der Bauleitplanung beachtet wer-
den. 

Das Überschwemmungsgebiet wird gemäß § 87 Absatz 2 
Nr. 3 WHG in das Wasserbuch eingetragen. 

 

§ 6 

Zuständige Behörden 

Zuständige Behörde für weitere Informationen zur Be-
rechnung und Abgrenzung des Überschwemmungsge-
biets, zur vorläufigen Sicherung, zum Festsetzungs-
verfahren und zur Öffentlichkeitsbeteiligung ist die 
Bezirksregierung Münster als Obere Wasserbehörde. 

Für konkret vorgesehene Maßnahmen / Handlungen im 
Überschwemmungsgebiet ist die in § 4 genannte Untere 
Wasserbehörde die zuständige Behörde. 

 

§ 7 

Sanktionen / Ordnungswidrigkeiten 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Vorschrift des § 78 
WHG über eine untersagte Handlung in einem dort 
festgesetzten Gebiet zuwiderhandelt, handelt ordnungs-
widrig und kann mit einer Geldbuße belangt werden. 
Näheres regelt § 103 Abs. 1 Nr. 16 WHG in Verbindung 
mit § 103 Abs. 2 WHG. 

 

§ 8 

Inkrafttreten - Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Ver-
kündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster 
in Kraft. 

Mit Inkrafttreten dieser Verordnung werden alle Über-
schwemmungsgebiete für die o.g. Gewässer, die aufgrund 
früherer Festsetzungen gültig waren, aufgehoben. 

Die vorläufige Sicherung vom 17.08.2011 erlischt mit 
Inkrafttreten dieser Verordnung. 
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Erweiterung des Lidl Logistikzentrum Westerkappeln 

Das Logistikzentrum befindet sich in 49492 Wester-
kappeln, Am Velper Mühlenbach 6, Gemarkung Wester-
kappeln, Flur 131, Flurstück 941. 

Gemäß § 3c Satz 2 UVPG besteht für Vorhaben, für die 
in Anlage 1 UVPG eine standortbezogene Vorprüfung 
des Einzelfalles vorgesehen ist, nur dann die Pflicht, eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn die 
überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in 
Anlage 2 Nr. 2 UVPG aufgeführten Kriterien ergibt, dass 
das Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen Be-
hörde erheblich nachteilige Auswirkungen haben kann. 

Nach überschlägiger Prüfung der vorgelegten Antrags-
unterlagen durch die Bezirksregierung Münster konnte 
festgestellt werden, dass keine erheblich nachteiligen 
Umweltauswirkungen durch die vorgesehenen Maßnah-
men zu erwarten sind und eine Umweltverträglich-
keitsprüfung nach § 3c Abs. 1 des UVPG deshalb nicht 
erforderlich ist. 

Gemäß § 3a Satz 3 UVPG ist diese Feststellung nicht 
selbständig anfechtbar. 

Im Auftrag 
gez. Gernot Hülser 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 350-351 

 

 

224 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes 
 über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
 (UVPG) 

Bezirksregierung Münster 
500-53.0048/14/8.2.2 

45699 Herten, den 06.08.2014 

Die Firma Schwering Türwerk GmbH in 48734 Reken 
hat einen Antrag auf Genehmigung zur wesentlichen 
Änderung und zum Betrieb der Feuerungsanlage auf dem 

Betriebsgrundstück Hermann-Schwering-Straße 1, 48734 
Reken (Gemarkung Groß Reken, Flur 5, Flurstück 642), 
vorgelegt. 

Gegenstand des Antrages ist die Erneuerung der Holz-
feuerungsanlage durch die Errichtung und den Betrieb 
eines neuen Kesselhauses mit neuer Feuerungs- und 
Dampfkesselanlage (Heißwassererzeuger). 

Die maximale Feuerungswärmeleistung der Anlage wird 
sich durch das Vorhaben von 2,45 MW auf 3,98 MW 
erhöhen. Bauliche Änderungen der Anlage ergeben sich 
durch die zusätzliche Errichtung des neuen Kesselhauses. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 
Vorschriften. 

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren 
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer Um-
weltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a-c des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
durchgeführt. 

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es 
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, 
da u.a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 
Satz 1 des BImSchG. 

Im Auftrag 
gez. Ludwig Reher 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 351 

 

 

 

 

 

 



 

Veröffentlichungsersuche für das Amtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger – Beilage zum Amtsblatt – sind nur an die
Bezirksregierung – Amtsblattverwaltung – in 48128 Münster zu richten. – Das Amtsblatt mit dem Öffentlichen Anzeiger
erscheint wöchentlich. Redaktionsschluss: Freitag 10.00 Uhr. – Bezugspreis jährlich 25,00 € zzgl. Versandkosten jährlich
51,00 €. Einrückungsgebühr für die zweispaltige Zeile oder deren Raum 1,00 €. Für das Belegblatt werden 1,00 € zzgl. 0,50 €
Versandkosten erhoben. Bezug von Einzellieferungen: 2,00 € zzgl. 2,00 € Versandkosten, werden Ende des Jahres per
Rechnung ausgewiesen.  
 
Abonnementsbestellungen und – Kündigungen wie folgt: 
Zum 30.06. eines Jahres – Eingang bis 01.04. 
Zum 31.12. eines Jahres – Eingang bis 01.10. 
 
Bezug durch die Bezirksregierung Münster 
Domplatz 1-3, 48143 Münster, 
Auskunft erteilt Frau Brockmeier, Tel-0251-411-1097 
Email: poststelle@brms.nrw.de 
 
Adressänderungen, Kündigungen etc. ausschließlich an die Bezirksregierung Münster 
Druck, Vertrieb und Herausgeber: Bezirksregierung Münster 
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